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In dieser Ausgabe: 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
Studierende und Fachschüler 
erhalten eine einmalige 
Energiepreispauschale (EPP) 
in Höhe von 200 EUR. Da 
die hierfür eigens entwickel-
te Onlineplattform nun end-
lich fertiggestellt ist, kann die 
EPP beantragt werden. 
Darüber hinaus ist in diesem 
Monat auf folgende Aspekte 
hinzuweisen:  
§ Allein das Motiv, Steuern 

zu sparen, macht eine 
Gestaltung noch nicht 
unangemessen. Unange-
messenheit liegt aber vor, 
wenn die Gestaltung 
keinem wirtschaftlichen 
Zweck dient. Das muss-
ten Eltern erfahren, die 
ihren minderjährigen 
Kindern zeitlich befristet 
einen Nießbrauch an 
einem Grundstück be-

stellten, das langfristig bis 
zur Beendigung des 
Nießbrauchs an eine von 
den Eltern beherrschte 
GmbH vermietet ist. 

§ Eine (steuermindernde) 
Rückstellung für Mitar-
beiterboni ist auch ohne 
Rechtsanspruch möglich. 
Erforderlich ist, dass 
mehr Gründe für als ge-
gen eine Inanspruchnah-
me sprechen. 

§ Der Bundesfinanzhof hat 
seine Rechtsprechung zur 
finanziellen Eingliede-
rung bei einer umsatz-
steuerlichen Organschaft 

geändert. Immer noch 
unklar ist jedoch, ob die 
deutsche Handhabung 
rechtens ist, wonach 
Innenumsätze nicht be-
steuert werden. 

Diese und weitere interes-
sante Informationen finden 
Sie in der Ausgabe für Mai 
2023.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fritz Schardt 
Vereidigter Buchprüfer  
Steuerberater 
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Beiträge Sozialversicherung  

 
  

Fälligkeit 12.6.2023 für UStVA, LStAnm, EStVZ, KStVZ  

Scheckzahlungen Der Scheck muss dem FA spätestens 3 Werktage vor dem Fälligkeitstag vorliegen 

Überweisung 15.6.2023 für UStVA, LStAnm, EStVZ, KStVZ  

Beiträge 06/2023 spätestens 28.06.2023 

Termine Juni 2023 
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Thema des Monats 

Keine Anwendung der Fahrtenbuchmethode bei Schätzung  
des Treibstoffverbrauchs 

§ Die Tankbelege passen im zeitli-
chen und mengenmäßigen Bezug 
nicht zu den Kilometerangaben (z. 
B. laut Fahrtenbuch 2.000 km ge-
fahren, ohne zu tanken). 

§ Die Eintragungen werden über 
einen längeren Zeitraum mit glei-
chem Schriftbild und Stift getätigt 
(„zeitnahe Eintragung“). 

Sachverhalt: 
Eine GmbH überließ zwei Angestell-
ten (A und B) jeweils ein betriebliches 
Fahrzeug auch zur Nutzung zu priva-
ten Fahrten und dem Angestellten A 
zusätzlich zu Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte. Beide 
Arbeitnehmer führten ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch. Die Fahrzeuge 
wurden an einer betriebseigenen 
Tankstelle betankt, die weder über 
eine Anzeige der Abgabemenge noch 
des Abgabepreises verfügte. 
Bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung 
stellte das Finanzamt fest, dass die 
GmbH die Treibstoffkosten bei der 
Ermittlung des geldwerten Vorteils 
nach Durchschnittswerten bzw. per 
Schätzung bemessen hatte. Zwar legte 
die GmbH die Einkaufsrechnungen für 
den insgesamt im Streitzeitraum bezo-
genen Treibstoff vor; die anteiligen 
Treibstoffkosten je Pkw hatte sie aber 
nur anhand des vom Fahrzeugherstel-
ler angegebenen Durchschnittsver-
brauchs sowie des durchschnittlichen 
Liter-Kraftstoffpreises ermittelt und 
damit nicht durch Belege nachgewie-
sen. Daraufhin ermittelte das Finanz-

amt den geldwerten Vorteil nach Maß-
gabe der pauschalen Ein-Prozent-
Regel.  
Das Finanzgericht München erachtete 
die Bemessung des geldwerten Vor-
teils nach der Fahrtenbuchmethode 
dem Grunde nach als zulässig, be-
rechnete den geldwerten Vorteil je-
doch neu. Der Bundesfinanzhof sah 
das aber anders. 
Die Fahrtenbuchmethode ist nicht 
schon dann anzuwenden, wenn ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vorge-
legt wird, welches das Verhältnis der 
privaten Fahrten und der Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte zu den übrigen Fahrten nach-
weist. Denn § 8 Abs. 2 S. 4 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) setzt weiter 
voraus, dass die durch das Kraftfahr-
zeug insgesamt entstehenden Aufwen-
dungen durch Belege nachgewiesen 
werden. 
Eine Schätzung von belegmäßig nicht 
erfassten Kosten der überlassenen 
Fahrzeuge schließt die Anwendung 
der Fahrtenbuchmethode folglich aus. 
Dies gilt selbst dann, wenn aufgrund 
der gewählten Schätzungsgrundlagen 
oder eines „Sicherheitszuschlags“ bei 
der Bemessung des Nutzungsvorteils 
nach der Fahrtenbuchmethode ver-
meintlich höhere Gesamtkosten ange-
setzt werden, als tatsächlich entstan-
den sind. 

Eine Schätzung von belegmäßig nicht 
nachgewiesenen Aufwendungen (im 
Streitfall: Treibstoffkosten) schließt die 
Anwendung der Fahrtenbuchmethode 
für die Bemessung des geldwerten 
Vorteils aus der Überlassung eines 
betrieblichen Kfz aus. 
Hintergrund 
Die Privatnutzung für einen Pkw kann 
nach der Ein-Prozent-Regel oder der 
Fahrtenbuchmethode ermittelt wer-
den. Welche Methode steuerlich güns-
tiger ist, kann nicht pauschal beant-
wortet werden. Ein Fahrtenbuch bietet 
aber oft Vorteile, wenn 
§ eine überwiegend betriebliche 

Nutzung des Pkw erfolgt (= geringe 
Privatnutzung) und 

§ ein Pkw mit einem hohen Brutto-
listenpreis gefahren wird. 

An ein Fahrtenbuch werden hohe 
Anforderungen gestellt. In der Praxis 
zeigt sich, dass die meisten Ansatz-
punkte für Kritik am Fahrtenbuch bei 
nicht zeitnahen Aufzeichnungen der 
Fahrten, bei unschlüssigen Angaben 
und bei elektronischen Aufzeichnun-
gen gegeben sind. Beanstandungen 
sind häufig: 
§ Im Fahrtenbuch ist ein anderer 

Kilometerstand als auf einer Werk-
statt- oder TÜV-Rechnung vom 
selben Tag vorhanden. 

§ Bei mehrtägigen Reparaturen lt. 
Reparaturrechnung erfolgen wei-
terhin fortlaufende Eintragungen 
im Fahrtenbuch. 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert) 
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BRD gesamt: + 5,9% + 7,0 % + 8,7 % + 8,7 % + 7,4 % 
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 Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1 und 2 BGB) 

* Überleitungsvorschrift: Der seit dem 29.7.2014 für Handelsgeschäfte geltende Zinssatz von 9 Prozentpunkten über dem 
   Basiszinssatz ist gem. EGBGB Art. 229 § 34 Satz 1 nur auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach 28.7.2014 entstan- 
   den sind.  

Zeitraum Basiszins VerzugszinsVerbraucher VerzugszinsUnternehmer 

1.7. - 28.7.14 - 0,73 % 4,27 % 7,27 % 

29.7. - 31.12.14 - 0,73 % 4,27 % 8,27 %* 

1.1. - 30.6.15 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.7. - 31.12.15 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.1. - 30.6.16 - 0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

1.7. - 31.12.16 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1. - 30.6.17 - 0,88 % 4,12,% 8,12 %* 

1.7. - 31.12.17 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1. - 30.6.18 - 0,88 % 4,12 % 8,12 % 

seit 1.7.18 - 0,88 % 4,12% 8,12 % 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Alle Steuerzahler 

Vor allem bei Nießbrauchsvereinba-
rungen zwischen Eltern und ihren 
(minderjährigen) Kindern kommt es 
hinsichtlich der steuerlichen Anerken-
nung oft zum Streit mit dem Finanz-
amt, wenn dieses einen Gestaltungs-
missbrauch i. S. des § 42 Abgabenord-
nung (AO) unterstellt.  
Vereinfachter Sachverhalt 
Eltern hatten ihren minderjährigen 
unterhaltsberechtigten Kindern zeitlich 
befristet einen Nießbrauch an einem 
Grundstück bestellt, das langfristig bis 
zur Beendigung des Nießbrauchs an 
eine von den Eltern beherrschte 
GmbH vermietet ist. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
hat sich in seiner Urteilsbegründung 
ausführlich mit der bisherigen höchst-
richterlichen Rechtsprechung ausei-
nandergesetzt und die vorliegende 
Gestaltung abgelehnt.  
Im Kern ergibt sich die Nichtanerken-
nung des Nießbrauchs daraus, dass 
bei der Prüfung der jeweiligen Krite-
rien die von den Eltern (im Wechsel 

der Elternteile) beherrschte GmbH 
nicht wie eine fremde dritte Person 
mit von den Eltern unabhängiger Wil-
lensbildung angesehen werden kann. 
udem führte das Finanzgericht aus: 
Die zeitlich befristete Übertragung 
eines zeitlich identisch unkündbaren 
Mietvertrags zwischen Eltern und 
GmbH auf die minderjährigen Kinder 
erscheint unwirtschaftlich, umständ-
lich, gekünstelt sowie überflüssig und 
erweist sich nur als formale Maßnah-
me zur Steuerersparnis (Ausnutzung 
der Grundfreibeträge der Kinder und 
des Progressionsgefälles zwischen 
Eltern und Kindern). 
Beachten Sie 
Allein das Motiv, Steuern zu sparen, 
macht eine Gestaltung noch nicht 
unangemessen. Die Unangemessen-
heit einer Rechtsgestaltung tritt aber 
zutage, wenn diese keinem wirtschaft-
lichen Zweck dient. 

Minderjährige Kinder: Zuwendungsnießbrauch kann Gestaltungs-
missbrauch sein  
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
hat folgender Gestaltung eine Absage 
erteilt: Bestellung eines zeitlich befris-
teten Nießbrauchs an einem langfristig 
an eine elterliche GmbH vermieteten 
Grundstück durch Eltern zugunsten 
ihrer bei Nießbrauchsbestellung noch 
minderjährigen Kinder. Da die Eltern 
die Revision eingelegt haben, muss 
nun der Bundesfinanzhof entscheiden. 
Hintergrund 
Die Bestellung eines (zugewendeten) 
Nießbrauchs an einem Mietgrund-
stück zugunsten eines nahen Angehö-
rigen wird steuerlich grundsätzlich 
anerkannt, wenn der Nießbrauch wie 
zwischen fremden Dritten vereinbart 
und so auch tatsächlich durchgeführt 
wird.  
Außerdem muss der Nießbraucher 
gegenüber den Mietern in die Rechts-
stellung eines Vermieters eintreten. 
Werden diese Voraussetzungen erfüllt, 
sind die Vermietungseinkünfte nicht 
mehr dem Eigentümer, sondern dem 
Nießbraucher zuzurechnen. 
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Die EPP unterliegt nicht der Besteue-
rung. Sie wird weder bei einkommens-
abhängigen Leistungen und Sozialleis-
tungen noch bei Sozialversicherungs-
beiträgen berücksichtigt. 
Antragstellung 
Ursprünglich sollte das Antrags- und 
Auszahlungsverfahren noch im Winter 
2022/2023 beginnen. Doch die Schaf-
fung neuer Strukturen dauerte länger 
als gedacht. Seit dem 15.3.2023 ist ein 
Antrag nun aber endlich möglich. Die 
EPP muss nach § 2 des Studierenden-
Energiepreispauschalengesetzes bis 
spätestens zum 30.9.2023 beantragt 
werden. 
Die EPP kann über eine eigens entwi-
ckelte Onlineplattform beantragt wer-
den (www.einmalzahlung200.de/
eppsg-de). Hier erhalten Studenten 
und Fachschüler auch zahlreiche In-
formationen, insbesondere zur Antrag-
stellung. 
Antragsteller benötigen einen Zu-
gangscode, den sie von ihrer Ausbil-
dungsstätte erhalten. Zur Anmeldung 
benötigen sie dann ein BundID-Konto. 
Um hiermit die Identität nachzuwei-
sen, gibt es verschiedene Möglichkei-

ten: 
§ den Online-Ausweis, wozu z. B. 

der Personalausweis genutzt wer-
den kann, oder 

§ das persönliche ELSTER-Zertifikat, 
das ggf. vorher bei der Finanzver-
waltung beantragt werden muss. 

Merke 
Für die Online-Ausweisfunktion benö-
tigt man ein aktuelles Smartphone und 
e i n e  I d e n t i f i z i e r u n g s - A p p 
(beispielsweise die AusweisApp2). 
Wer weder den Online-Ausweis noch 
ELSTER nutzen kann, erhält von der 
Ausbildungsstätte eine PIN zum Zu-
gangscode, die im Antrag einzugeben 
ist. Für die Variante mit PIN wird 
ebenfalls ein BundID-Konto benötigt, 
wobei hier die sogenannte Basisregist-
rierung für das BundID-Konto mit Be-
nutzername und Passwort genügt. 
Darüber hinaus ist bei der Antragstel-
lung eine Kontoverbindung anzuge-
ben.  
Beachten Sie  
Nach Informationen der Bundesregie-
rung erfolgt die Auszahlung zügig: 
Das Geld ist meist innerhalb von zwei 
Werktagen auf dem Konto. 

Energiepreispauschale für Studierende und Fachschüler:  
Antrag ist endlich möglich 
Studierende und Fachschüler können 
aufatmen: Denn seit dem 15.3.2023 
kann die einmalige Energiepreispau-
schale (EPP) in Höhe von 200 EUR 
(endlich) beantragt werden. 
Voraussetzungen 
Knapp drei Millionen Studierende und 
450.000 Schüler in Fachschulklassen 
und Berufsfachschulklassen können 
von der EPP profitieren. Für die Aus-
zahlung ist es erforderlich, dass die 
jeweilige Person am 1.12.2022 an 
einer Hochschule in Deutschland 
immatrikuliert bzw. an einer Berufs-
fachschule angemeldet war. Einen 
Anspruch haben: 
§ Studierende, 
§ Schüler in Fachschulklassen, deren 

Besuch eine berufsqualifizierende 
Berufsausbildung voraussetzt, 

§ Schüler in Berufsfachschulklassen 
und Fachschulklassen, die in ei-
nem mindestens zweijährigen Aus-
bildungsgang einen berufsqualifi-
zierenden Abschluss vermitteln 
sowie 

Schüler in vergleichbaren Bildungs-
gängen. 
Merke 

te EPP II war von den Trägern der ge-
setzlichen Rentenversicherung und 
der landwirtschaftlichen Alterskasse in 
einer gesonderten Rentenbezugsmit-
teilung bis zum 28.2.2023 an die Fi-
nanzverwaltung zu übermitteln. Daher 
fließt der Betrag automatisch in die 

Einkommensteuer-Veranlagung ein. 
Der Grund für dieses kurios anmuten-
de Prozedere ist einfach: Der zeitliche 
Vorlauf war zu knapp, um in den Vor-
drucken für die Einkommensteuerer-
klärung 2022 eine entsprechende Ein-
tragungsmöglichkeit vorzusehen. 

Energiepreispauschale für Rentner: Keine Eintragungen in  
der Steuererklärung 2022 
Die mit dem Rentenbeziehende-
Energiepreispauschalengesetz geregel-
te Einmalzahlung von 300 EUR (EPP 
II) unterliegt der Einkommensteuer. In 
der Einkommensteuererklärung für 
2022 ist sie dennoch nicht anzugeben.  
Eine an Rentenbeziehende ausgezahl-

tauscht. Das Bundesfinanzministerium 
(Schreiben vom 23.2.2023, Az. IV B 6 
- S 1315/19/10030 :051) hat nun die 
Staaten bekanntgegeben, mit denen 
voraussichtlich der automatische Da-
tenaustausch zum 30.9.2023 erfolgt. 
Weiterführende Informationen zum 

Informationsaustausch über Finanz-
konten erhalten Sie u. a. auf der Web-
seite des Bundeszentralamts für Steu-
ern (unter www.iww.de/s2991). 

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz: Voraussichtliche Staaten-
austauschliste 2023 
Nach den Vorgaben des Finanzkonten
-Informationsaustauschgesetzes wer-
den Informationen über Finanzkonten 
in Steuersachen zwischen dem Bun-
deszentralamt für Steuern und der 
zuständigen Behörde des jeweils an-
deren Staates automatisch ausge-

Kapitalanleger 

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 
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erteilt werden und eindeutige Anga-
ben zu Art, Form, Voraussetzungen 
und Höhe der in Aussicht gestellten 
künftigen Leistungen enthalten. Sie 
darf darüber hinaus keinen Vorbehalt 
enthalten, dass die Pensionsanwart-
schaft oder die Pensionsleistung ge-
mindert oder entzogen werden kann. 
Aktuelle Entscheidung 
Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs ist eine Pensionsrückstellung 
steuerlich nur zulässig, wenn der Vor-
behalt ausdrücklich einen nach der 
arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung 

anerkannten, eng begrenzten Tatbe-
stand normiert, der nur ausnahmswei-
se eine Minderung oder einen Entzug 
der Pensionsanwartschaft oder Pensi-
onsleistung gestattet.  
Demgegenüber sind uneingeschränkte 
Widerrufsvorbehalte, deren arbeits-
rechtliche Gültigkeit oder Reichweite 
zweifelhaft oder ungeklärt ist, schäd-
lich. So war es auch im Streitfall, da 
der Vorbehalt eine Änderung der Pen-
sionszusage in das Belieben des Ar-
beitgebers stellte. 

Pensionszusagen: Keine Rückstellung bei schädlichen Vorbehalten 

Enthält eine Pensionszusage den Vor-
behalt einer Änderung – im Streitfall 
konnte der Arbeitgeber die Transfor-
mationstabelle und den Zinssatz nach 
freiem Ermessen ändern – sind die 
Voraussetzungen für eine Rückstel-
lung im Sinne des § 6a Einkommen-
steuergesetz (EStG) nicht erfüllt. Dies 
hat der Bundesfinanzhof entschieden. 
Hintergrund 
Für eine Pensionsrückstellung müssen 
nach § 6a EStG einige Spielregeln 
eingehalten werden. Beispielsweise 
muss die Pensionszusage schriftlich 

an der zukünftigen Ertragslage orien-
tieren. 
In der Folge argumentierte die A-
GmbH, dass die Zahlung der Mitarbei-
terboni auch nach außen kommuni-
ziert werde. Auf ihrer Homepage wer-
de die verbindliche Regelung von 
anlassbezogenen Zuwendungen und 
von Boni erläutert. Der Freiwilligkeits-
vorbehalt bedeute lediglich, dass in 
einem Verlustjahr kein Bonus gezahlt 
werde. 
Das Finanzgericht Münster erkannte 
die Rückstellung an. 
Nach § 249 Abs. 1 S. 1 Handelsge-
setzbuch (HGB) kann eine Rückstel-
lung nicht nur dann gebildet werden,  
§ wenn eine Verbindlichkeit am 

Bilanzstichtag mit Sicherheit be-
steht und nur ihre Höhe ungewiss 
ist, 

§ sondern auch dann, wenn mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit 
eine Verbindlichkeit dem Grunde 
nach künftig entsteht, wobei zu-
dem deren Höhe ungewiss sein 
kann. 

In seiner Urteilsbegründung beschäf-
tigte sich das Finanzgericht dann ins-
besondere mit dem Tatbestandsmerk-
mal der „Wahrscheinlichkeit des künf-
tigen Entstehens einer Verbindlichkeit 
dem Grunde nach“, wobei es bereits 
ausreicht, dass die Verpflichtung über-
wiegend wahrscheinlich ist („51 %“). 
Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit 
für die Entstehung einer Verbindlich-
keit auf Auszahlung der Mitarbeiterbo-

ni ergab sich im Streitfall insbesondere 
aus der jahrelangen ständigen Übung 
der A-GmbH, Mitarbeiterboni ohne 
rechtliche Verpflichtung an die Mitar-
beiter auszuzahlen. Äußerlich erkenn-
bare Anhaltspunkte dafür, dass die A-
GmbH im Streitjahr beabsichtigte, von 
dieser ständigen Übung Abstand zu 
nehmen, waren nicht ersichtlich. 
Zudem hatte die künftig entstehende 
Verbindlichkeit ihre wirtschaftliche 
Verursachung in der Zeit vor dem 
Bilanzstichtag 31.12.2014. Denn der 
rechtliche und wirtschaftliche Bezugs-
punkt der Verpflichtung lag in der 
Vergangenheit. 
Merke 
Das Finanzamt hatte in der mündli-
chen Verhandlung auf den Dop-
pelcharakter der Mitarbeiterboni 
(Abgeltung der im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr erbrachten Leistung sowie 
künftige Bindung an das Unterneh-
men) hingewiesen. Nach Ansicht des 
Finanzgerichts Münster löst dieser 
Doppelcharakter aber keinen Automa-
tismus in dem Sinne aus, dass wegen 
eines bestehenden Zukunftsbezugs 
keine wirtschaftliche Verursachung 
vor dem Bilanzstichtag mehr vorliegen 
kann. Vielmehr sind die unterschiedli-
chen Anknüpfungspunkte und Zielset-
zungen der Mitarbeiterboni zu ge-
wichten – und hier war der Aspekt der 
Mitarbeiterbindung nur ein positiver 
Nebeneffekt  

Mitarbeiterboni ohne Rechtsanspruch: Rückstellung dennoch  
möglich 
Eine (steuermindernde) Rückstellung 
für ungewisse Verbindlichkeiten setzt 
u. a. voraus, dass mehr Gründe für als 
gegen eine Inanspruchnahme spre-
chen. Nach einer Entscheidung des 
Finanzgerichts Münster kann sich eine 
hinreichende Wahrscheinlichkeit für 
die Entstehung einer Verbindlichkeit 
auch aus der seit Jahren bestehenden 
ständigen Übung ergeben, Mitarbeiter-
boni ohne rechtliche Verpflichtung 
auszuzahlen. Die Revision wurde 
nicht zugelassen. 
Sachverhalt 
Die A-GmbH zahlte ihren Mitarbei-
tern Boni, ohne dass hierüber schriftli-
che Verträge gefasst wurden. Neue 
Mitarbeiter erhielten bei der Einstel-
lung u. a. folgende Informationen: 
„Für Jahre mit gutem Geschäftsverlauf 
und guter Perspektive zahlt A im Früh-
jahr des folgenden Kalenderjahrs ei-
nen Bonus an die Mitarbeiter. Beim 
Bonus handelt es sich um eine freiwil-
lige Leistung ohne Rechtsanspruch.“ 
Tatsächlich zahlte die A-GmbH in den 
Vorjahren, im Streitjahr 2014 und in 
den Folgejahren Mitarbeiterboni. Im 
Streitjahr erfolgte eine Zuführung zur 
R ü ck s t e l l u ng  i n  H öh e  v o n  
ca. 300.000 EUR. Das Finanzamt er-
kannte die Rückstellung aber nicht an. 
Begründung: Die Arbeitnehmer hätten 
keinen Rechtsanspruch auf die Aus-
zahlung der Boni. Zudem würden sich 
die freiwilligen Bonusleistungen nicht 
nur am Betriebsergebnis des abgelau-
fenen Wirtschaftsjahrs, sondern auch 

¢ Wagner und Partner mbB 
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Das Oberlandesgericht Celle hat nun 
entschieden, dass der Geschäftsführer 
die Veröffentlichung dieser Daten 
hinnehmen muss. Funktionsfähige und 
verlässliche öffentliche Register sind 
für die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Rechtsverkehrs unerlässlich. Ge-
schäftspartner sollen sich zuverlässig 
informieren können. Auch daten-
schutzrechtliche Widerspruchsrechte 
gegen die Aufnahme der Daten beste-
hen nicht. 
Das Oberlandesgericht hat offengelas-
sen, ob eine Löschung der Angaben 
bei einer tatsächlichen erheblichen 

Gefährdung eines Geschäftsführers in 
Betracht komme. Im vorliegenden 
Verfahren hatte der Geschäftsführer 
eine solche Gefährdung aber nicht 
näher konkretisiert. Zudem ist in dem 
Register ohnehin keine genaue An-
schrift, sondern nur der Wohnort an-
gegeben. 
Beachten Sie 
Gegen den Beschluss wurde Rechtsbe-
schwerde beim Bundesgerichtshof 
eingelegt.. 

Handelsregister: Geschäftsführer müssen die Einsehbarkeit  
ihrer Daten hinnehmen 
Das Handelsregister soll allen Interes-
sierten die Möglichkeit geben, sich 
über die Verhältnisse einer (Handels-)
Gesellschaft zu informieren. Zu die-
sem Zweck sieht § 43 der Handelsre-
gisterverordnung (HRV) u. a. vor, dass 
neben dem Namen eines Geschäfts-
führers auch dessen Geburtsdatum 
und Wohnort in das Register aufzu-
nehmen sind. Hiergegen wandte sich 
der Geschäftsführer einer GmbH, der 
um seine Sicherheit fürchtete: Da er 
beruflich mit Sprengstoff umgehe, sah 
er die Gefahr, Opfer einer Entführung 
oder eines Raubes zu werden. 

tungsbeziehungen zwischen diesen 
Unternehmen werden nicht besteuert.  
Der Organträger ist Steuerschuldner 
auch für die Umsätze, die andere ein-
gegliederte Organgesellschaften ge-
genüber Dritten ausführen. 
Steuerschuldner und finanzielle Ein-
gliederung 
Nach der Vorabentscheidung durch 
den Europäischen Gerichtshof sieht 
der Bundesfinanzhof die sich aus § 2 
Abs. 2 Nr. 2 UStG ergebende Steuer-
schuldnerschaft des Organträgers für 
die Umsätze der Organschaft 
(entgegen früheren Zweifeln) weiter 
als unionsrechtskonform an. Die vom 
Europäischen Gerichtshof hierfür ge-
n a n n t e n  B e d i n g u n g e n 
(Willensdurchsetzung und keine Ge-
fahr von Steuerausfällen) werden ge-
währleistet. Denn der Bundesfinanz-
hof hat schon bisher die Möglichkeit 
der Willensdurchsetzung verlangt und 
die Organgesellschaft haftet nach § 73 
der Abgabenordnung für die Umsatz-
steuer des Organträgers. 
Im Hinblick auf das Kriterium der Wil-
lensdurchsetzung hat der Bundesfi-

nanzhof seine Rechtsprechung zur 
finanziellen Eingliederung allerdings 
geändert. Es ist zwar weiterhin im 
Grundsatz erforderlich, dass dem Or-
ganträger die Mehrheit der Stimmrech-
te an der Organgesellschaft zusteht. 
Die finanzielle Eingliederung liegt nun 
aber auch dann vor, wenn der Gesell-
schafter zwar nur über 50 % der 
Stimmrechte verfügt, die erforderliche 
Willensdurchsetzung bei der Organge-
sellschaft aber dadurch gesichert ist, 
dass er eine Mehrheitsbeteiligung am 
Kapital der Organgesellschaft hält und 
er den einzigen Geschäftsführer der 
Organgesellschaft stellt. 
Innenumsätze 
Weiterhin ungewiss ist, ob die deut-
sche Handhabung Bestand haben 
wird, dass innerorganschaftliche In-
nenumsätze umsatzsteuerlich unbe-
steuert bleiben. Denn mit Beschluss 
vom 26.1.2023 hat der Bundesfinanz-
hof in dieser Sache bereits ein zweites 
Vorabentscheidungsersuchen an den 
Europäischen Gerichtshof gerichtet. 

Organschaft: Neue Rechtsprechung zur finanziellen Eingliederung  

Der Bundesfinanzhof hat seine Recht-
sprechung zur finanziellen Eingliede-
rung bei einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft geändert. Durch ein wei-
teres Vorabentscheidungsersuchen an 
den Europäischen Gerichtshof soll 
geklärt werden, ob an der bisherigen 
Annahme festzuhalten ist, dass In-
nenumsätze nicht steuerbar sind. 
Hintergrund 
Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Umsatzsteuer-
gesetz (UStG) wird die gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit nicht selbst-
ständig ausgeübt, wenn eine juristi-
sche Person nach dem Gesamtbild der 
tatsächlichen Verhältnisse finanziell, 
wirtschaftlich und organisatorisch in 
das Unternehmen des Organträgers 
eingegliedert ist (Organschaft). Die 
Wirkungen der Organschaft sind auf 
Innenleistungen zwischen den im 
Inland gelegenen Unternehmensteilen 
beschränkt. Diese Unternehmensteile 
sind als ein Unternehmen zu behan-
deln.  
Durch die Organschaft werden also 
mehrere Unternehmen zu einem Steu-
erpflichtigen zusammengefasst. Leis-

Umsatzsteuerzahler 
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blatt für Unternehmer in der Bauwirt-
schaft veröffentlicht, das wichtige 
Grundsätze zur Umsatzbesteuerung 

von Bauleistungen enthält (abrufbar 
unter: www.iww.de/s7879). 

Merkblatt für Unternehmer in der Bauwirtschaft 

Die Finanzverwaltung (BMF-Schreiben 
vom 27.1.2023, Az. III C 2 - S 
7270/20/10002 :001) hat ein Merk-

Hinweise 

tenversicherung automatisch bei allen 
neuen Rentenanträgen, ob für die An-
tragsteller ein Anspruch auf einen 
Grundrentenzuschlag besteht. Zeit-
gleich startete die Prüfung bei den 
„Bestandsrentnern“. Diese Prüfung 
wurde Ende 2022 abgeschlossen.  
Beachten Sie 
Wer Anspruch auf einen Grundrenten-
zuschlag hat, wurde entsprechend 
informiert. 
Merke  
Weiterführende Informationen zum 
Grundrentenzuschlag erhalten Sie u. 
a. auf der Webseite des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales (unter 
www.iww.de/s7902) 
sowie auf der Webseite der Deutschen 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g  ( u n t e r 
www.iww.de/s3892). 
Korrektur der Steuerbescheide 
Haben Empfänger im Jahr 2021 einen 
Grundrentenzuschlag erhalten, wurde 
dieser Teilbetrag in den Rentenbe-
zugsmitteilungen für den Veranla-
gungszeitraum 2021 an die Finanzver-
waltung gemeldet und (mangels Steu-
erfreistellung) als steuerpflichtig be-
handelt. 

Durch die rückwirkende Steuerfreistel-
lung des Grundrentenzuschlags sind 
die Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung dazu verpflichtet, insoweit 
korrigierte Rentenbezugsmitteilungen 
an das Finanzamt zu übermitteln. So-
bald das Finanzamt diese geänderte 
Rentenbezugsmitteilung für 2021 vor-
liegen hat, wird der Einkommensteuer-
bescheid für 2021 geändert und der 
Grundrentenzuschlag steuerfrei ge-
stellt. Andere Änderungsvorschriften 
bleiben unberührt. Geregelt ist dies in 
§ 52 Abs. 4 S. 5 bis 8 EStG. 
Beachten Sie 
Wegen der späten Verabschiedung 
des Jahressteuergesetzes 2022 im De-
zember 2022 kann es nicht ausge-
schlossen werden, dass auch Renten-
bezugsmitteilungen für 2022 den 
Grundrentenzuschlag noch in der 
Bruttorente ausweisen. Auch hier dürf-
ten zeitnah geänderte Rentenbezugs-
mitteilungen an das Finanzamt über-
mittelt werden.  

Grundrentenzuschlag: Steuerbescheide werden automatisch korri-
giert 
Das Gesetz zum Grundrentenzuschlag 
ist bereits am 1.1.2021 in Kraft getre-
ten. Durch das Jahressteuergesetz 
2022 wurde der Grundrentenzuschlag 
dann rückwirkend steuerfrei gestellt (§ 
3 Nr. 14a Einkommensteuergesetz 
[ E S t G ] ) .  W u r d e  d i e s e r  i m 
(bestandskräftigen) Einkommensteuer-
bescheid für 2021 als steuerpflichtig 
behandelt, muss kein Antrag auf Än-
derung des Steuerbescheids gestellt 
werden. Die Änderung erfolgt automa-
tisch.  
Hintergrund 
Den Grundrentenzuschlag kann nur 
erhalten, wer mindestens 33 Jahre 
gearbeitet und dabei unterdurch-
schnittlich verdient, Kinder erzogen 
oder Angehörige gepflegt hat. Das 
eigene Einkommen sowie das des 
Ehegatten darf bestimmte Grenzen 
nicht übersteigen. 
Beachten Sie 
Der durchschnittliche Zuschlag zur 
Rente beträgt nach den Angaben des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales 86 EUR. Die tatsächliche 
Höhe wird individuell berechnet. 
Seit Juli 2021 prüft die Deutsche Ren-
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an Vereinsvorstände (insbesondere an 
Kassenwarte) und behandelt von der 
Gemeinnützigkeit bis zur Zuwen-
dungsbestätigung wichtige Themen. 

Die Broschüre ist auf der Webseite des 
Finanzministeriums Nordrhein-
Westfalen (unter www.iww.de/s7908) 
verfügbar.  

Broschüre „Vereine & Steuern“ neu aufgelegt 

Das Finanzministerium Nordrhein-
Westfalen hat die Broschüre „Vereine 
& Steuern“ neu aufgelegt (Stand: Feb-
ruar 2023). Der Ratgeber wendet sich 
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Anteilige Jahresprämie bei unterjährigem  
Ausscheiden 

Recht 

Von Dr. Jan Blitz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

hätte alle Ziele, die ihm seitens des 
Arbeitgebers gesetzt wurden, erfüllt.  
 
Die Klage wurde abgewiesen, da es 
sich nach Auffassung des Gerichts und 
der unstreitigen Auffassung beider 
Parteien bei der Gratifikationsregelung 
um eine reine Entgeltregelung handel-
te. Voraussetzung für einen Anspruch 
auf Entgelt aus dem Arbeitsverhältnis 
sei nach § 611a Abs. 2 BGB u. a. ein 
bestehendes Arbeitsverhältnis. Wird 
die nach § 611a Abs. 1 BGB vom Ar-
beitnehmer geschuldete Arbeitsleis-
tung nicht erbracht, so entfalle auch 
der Gegenanspruch auf das Arbeits-
entgelt. Dies bedeute im vorliegenden 
Fall, dass ein arbeitsvertraglich ver-
sprochener Jahresentgeltbetrag um 
5/12 zu kürzen ist, wenn fünf Monate 
im Bezugsjahr keine Arbeitsleistung 
erbracht werde oder im gleichen Zeit-
raum ein Arbeitsverhältnis nicht mehr 
bestand. Das heißt, die für ein ganzes 
Jahr vereinbarte Tantieme, deren Zah-
lung vom Erreichen eines vorher defi-

nierten Zieles abhängig sein soll, ist 
bei unterjährigem Ausscheiden des 
Mitarbeiters aus dem Arbeitsverhältnis 
anteilig zu kürzen, selbst wenn der 
Zeitpunkt, bis zu dem das Ziel zu er-
reichen war (und erreicht worden ist) 
vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses 
bereits verstrichen war.  
 
 
Rechtsanwalt Dr. Blitz 
-Fachanwalt für Arbeitsrecht- 

In einem vom Landesarbeitsgericht 
Köln entschiedenen Verfahren (Urteil 
vom 07.07.2022, Az. 6 Sa 112/22) 
stritten die Parteien darüber, ob einem 
ehemaligen Mitarbeiter aus einem 
beendeten Arbeitsverhältnis über die 
bereits erhaltene variable Vergütung 
hinaus eine weitere variable Vergü-
tung zustand. Der Mitarbeiter war bei 
dem Arbeitgeber in der Zeit vom 
01.01.2001 bis zum 31.07.2021 be-
schäftigt. Im Arbeitsvertrag war eine 
Tantiemenregelung vereinbart, wo-
nach der Arbeitgeber pro Geschäfts-
jahr eine variable Tantieme zahlt, 
deren Höhe der Arbeitgeber bestimmt. 
Nach dem Ausscheiden des Mitarbei-
ters zum 31.07.2021 zahlte der Ar-
beitgeber von dem auf ein Jahr hoch-
gerechneten Gratifikationsbetrag 7/12 
an den Mitarbeiter aus, mithin anteilig 
für den Zeitraum, in dem der Mitarbei-
ter zuletzt in dem Arbeitsverhältnis 
gestanden hat. Der Mitarbeiter ver-
langte jedoch die Zahlung der vollen 
Gratifikation mit der Begründung, er 

Wir weisen darauf hin, dass die Informationen weder eine rechtliche, betriebswirtschaftliche, steuerliche noch eine 
sonstige fachliche Auskunft oder Empfehlung darstellen. Die Darstellungen können eine individuelle einzelfall-
bezogene Beratung nicht ersetzen. Die Zeitschrift wurde mit der gebotenen Sorgfalt bearbeitet. Eine Gewähr für 
Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht übernommen. 

Stand der Informationen: Mai 2023 


